
Aus dem DHR können Daten zu Forschungszwecken beantragt werden:

Die dafür notwendigen Unterlagen stehen auf den Internetseiten www.pei.de/dhr zur Verfügung. Der Antrag wird
nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle des DHR eingereicht – nach Prüfung und Beschluss durch den Lenkungs-
ausschuss des DHR – entscheidet das Paul-Ehrlich-Institut per Bescheid. Antragstellende erhalten zusammen mit
dem Bescheid eine Nutzungsvereinbarung sowie die Publikationsgrundsätze. Haben die Antragstellenden die
Nutzungsvereinbarung unterschrieben zurückgesendet, erhalten sie die bewilligten Daten.
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